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 Veröffentlicht am 23.09.1985

Norm

StGB §38 Abs1

Rechtssatz

Zur Frage der Festsetzung eines Anrechnungsmaßstabes durch den OGH im Falle der rechtsirrigen Unterlassung des

Ausspruchs einer Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe.

Entscheidungstexte

11 Os 126/85
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